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Stadt Büren  Büren, den 04. Februar 2010  
Der Bürgermeister 
FB 60 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Hotel Lenniger“ in Büren-
Steinhausen 
 
-Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBI. I S. 2414) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Der vorgenannte vom Rat der Stadt Büren am 17.12.2009 als Satzung beschlossene 
Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann den 
Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung von diesem Tage ab im 
Bauamt der Stadt Büren, Königstraße 16, Zimmer 12/13 während der Dienststunden einsehen 
und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Hinweise 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 

fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 215 BauGB wird wie folgt hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 
 a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

 c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Büren unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeverordnung NRW 

(GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigenverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Büren vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Die Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Büren Nr. 2 Seite 2 vom 28.01.2010 ist durch die 
vorstehende Bekanntmachung überholt. 
 
Büren, den 05.02.2010 
 
 
 
 
Schwuchow 
Bürgermeister 
 
 
 


